
 

 

STADT NEUSTADT AM RÜBENBERGE   

Der Bürgermeister 
 
28.10.2015  

 
Beschlussvorlage Nr. 2015/269     öffentlich 

 
Bezugsvorlage Nr.  
 

Betrieb einer Kindertagesstätte durch die KLAX Niedersachsen gGmbH  
Finanzierung für das Haushaltsjahr 2016 

 

 
Beschlussvorschlag 
 
Der KLAX Niedersachsen gGmbH als Trägerin der Kindertageseinrichtung "Purzelbaum" in 
Neustadt a. Rbge. wird für den Betrieb der Kindertageseinrichtung für das Jahr 2016 ein Be-
triebskostenzuschuss von bis zu 386.685,25 EUR (339,20 EUR pro Platz und Monat bzw. 
2,40 EUR pro Betreuungsstunde) gewährt. 
 
 
Anlass und Ziele 
 
Die Stadt Neustadt a. Rbge. ist nach der mit der Region Hannover geschlossenen Vereinba-
rung vom 01.01.2006 in Verbindung mit § 74 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) 
für die finanzielle Förderung freier Träger zuständig, wenn diese Träger von Kindertagesstät-
ten und Tageseinrichtungen sind, für die ein Bedarf in der Kindertagesstättenplanung aus-
gewiesen ist oder die zur tatsächlichen Bedarfsdeckung erforderlich sind.  

 
 

Finanzielle Auswirkungen  

 einmalige Kosten: jährliche Folgekosten 

Betrag: 386.685,25 EUR  

Haushaltsjahr: 2016  

 

 
 
 

Gremium Sitzung am 
Beschluss Stimmen 

Vor-
schlag 

abwei-
chend 

einst. Ja Nein 
Enthal-

tung 

Jugend- u. Sozialaus-
schuss 

10.11.2015       

Verwaltungsausschuss 23.11.2015       

 
Begründung 
 
Die KLAX Niedersachsen gGmbH betreibt seit dem 01.01.2013 die Kindertagesstätte "Purzel-
baum" in Neustadt a. Rbge. Die Kita verfügt über 95 Plätze, wobei sich die Aufteilung nach 
Betreuungsformen wie folgt darstellt: 
 
- Krippe - 25 Plätze 
- Kindergarten - 50 Plätze 
- Hort - 20 Plätze. 



 

  Seite 2 von 3 
 

Die Kernbetreuungszeit beträgt täglich acht Stunden in Krippe und Kindergarten, sowie fünf 
Stunden im Hort. Die von der Kita angebotene Sonderdienstbetreuung ist nicht Bestandteil der 
Betriebskostenförderung durch die Stadt und wird durch das Klinikum finanziert.  
 
Der Träger beantragt für das Jahr 2015 für die Einrichtung einen Betriebskostenzuschuss in 
Höhe von insgesamt 386.685,25 EUR. Die Kalkulation ist der Anlage 1 zu entnehmen.  
 
In den Vorjahren ist die Einrichtung wie folgt seitens der Stadt Neustadt a. Rbge. gefördert 
worden: 
 

Jahr Betrag Bemerkung 
Betrag pro 
Platz und 

Monat 

Betrag pro 
Betreuungs-

stunde *) 

Anzahl Betreu-
ungsplätze 

2013 438.102,05 EUR 
 

384,30 EUR 2,72 EUR 
25 Krippe 

50 Kindergarten 
20 Hort 

2014 391.441,79 EUR 
 

343,37 EUR 2,43 EUR 
25 Krippe 

50 Kindergarten 
20 Hort 

2015 369.763,43 EUR 
 

324,35 EUR 2,30 EUR 
25 Krippe 

50 Kindergarten 
20 Hort 

*) bezogen auf 230 Betreuungstage pro Jahr, 8 Kernbetreuungsstunden Krippe/Kiga, 5 Kern-
betreuungsstunden Hort. 
 
Dargestellt ist die Förderung der Einrichtung ab dem Jahr 2013, da zu diesem Zeitpunkt die 
KLAX Niedersachsen gGmbH gegründet wurde.  
 
Im Vergleich zum Jahr 2015 kalkuliert KLAX mit leicht steigenden Personalkosten. Darüber 
hinaus sind in die Kalkulation auch Kosten für notwendigen Sandaustausch im Außengelände 
eingestellt worden. 
 
Wie bereits in den Vorjahren bittet KLAX um Anerkennung von entstehenden IT-Kosten. Wei-
tere Erläuterungen hierzu sind der Anlage 2 zu entnehmen. 
 
Zu den von KLAX für 2016 kalkulierten Investitionen können weitere Erläuterungen der Anla-
ge 3 entnommen werden. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Die durch die KLAX Niedersachsen gGmbH angebotenen Betreuungsplätze sind Bestandteil 
der Bedarfsplanung der Stadt Neustadt a. Rbge. und werden auch weiterhin zur Bedarfsde-
ckung benötigt. Es wird daher vorgeschlagen, der KLAX Niedersachsen gGmbH für das Jahr 
2016 einen Zuschuss in Höhe von bis zu 386.685,25 EUR zu gewähren. Haushaltsmittel sind 
in den Entwurf des Haushaltsplanes 2016 eingestellt. 
 
 
Strategische Ziele der Stadt Neustadt a. Rbge. 

 
Neustädter Land - Familienland 
 
Rat und Verwaltung wollen dazu beitragen, dass das Neustädter Land zum Familienland wird. 
Hierzu gehört auch die Bereitstellung von Einrichtungen zur Bildung und Betreuung von Kin-
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dern im Elementarerziehungsbereich in hoher Qualität und angemessener Quantität. Die an-
gebotenen Betreuungsplätze werden zur Erreichung dieses Ziels auch weiterhin benötigt. 
 
 
 
 
 
 
Fachdienst 51  - Kinder und Jugend - 
 
 
Anlagen 
 
Anlage 1 – Kalkulation 2016 
Anlage 2 – Erläuterung IT-Kosten 
Anlage 3 – Erläuterung Investitionen 
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